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Gesamtarbeitsvertragliche Ferienansprüche im Detailhandel 
– eine Übersicht

Viele Arbeitnehmende, die einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterstehen, haben mehr Ferien als per Gesetz minimal vorgeschrieben. Travail.Suisse wirft einen Blick auf die gesamtarbeitsvertraglichen Ferienansprüche im Detailhandel, der drittgrössten Branche in der Schweiz.

Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, und die ihm angeschlossenen Verbände fordern mit der im Juni diesen Jahres eingereichten eidgenössischen Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ die schrittweise Erhöhung des gesetzlichen Minimums an bezahlten Ferien pro Jahr von vier auf sechs Wochen. In den meisten Branchen brächte das Volksbegehren vor allem der Altersgruppe der 21- bis 50-Jährigen eine willkommene Verbesserung. Das bestätigt ein Blick auf die gesamtarbeitsvertraglich festgelegten Ferienregelungen im Detailhandel. 

Wirtschaftlich wichtige Branche
Mit durchschnittlich über 318'000 Beschäftigten im Jahre 2008 ist der Detailhandel die drittgrösste Branche in der Schweiz. Sie hat somit eine hohe Bedeutung als Arbeitgeber, ist personalintensiv und trägt zu einem wesentlichen Anteil an das BIP unseres Landes bei. Nur das Gesundheits- und Sozialwesen sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen stellen personenmässig umfangreichere Wirtschaftszweige dar
. 

Travail.Suisse hat 20 Detailhandel-GAV, wovon vier allgemein verbindlich erklärt sind, bezüglich der darin enthaltenden Ferienregelungen untersucht (vgl. Tabelle am Schluss dieses Artikels). Von den etwas mehr als 158'000 diesen GAV unterstellten Arbeitnehmenden, arbeiten zwei Drittel bei Migros oder Coop. Weitere Vertragswerke mit hoher Unterstelltenzahl sind: Detailhandel Kanton Genf (18'000), Metzgereigewerbe Schweiz (15'000), Detailhandel Stadt Lausanne (7'800) sowie Valora (6'000).  Fast die Hälfte aller Angestellten im schweizerischen Detailhandel untersteht keinem GAV oder Firmenvertrag; trotz harter Arbeit gilt der minimale Anspruch von nur vier Wochen Ferien pro Jahr. 

Auch für viele Detailhandel-GAV gilt: Jährlich nur vier Wochen Ferien in der 
Alterskategorie 21 bis 49, generelle Verbesserung ab 50 Jahren 
Die quantitativ grösste Gruppe der 21- bis 50-Jährigen verfügt über weniger Ferien als ihre jüngeren oder älteren Kolleginnen und Kollegen. Fast ein Drittel bzw. sechs Verträge verlangen von dieser Altersgruppe mindestens 10 Dienstjahre für eine Ferien-Erhöhung auf fünf Wochen. Leicht besser schneiden die GAV Librairie Suisse Romande, Metzgereigewerbe Schweiz, Pharmacie (préparateurs) und Pharmacie des Kantons Genfs ab: Sie gewähren ab Alter 45, ab dem 5. Dienstjahr oder in Kombination von beidem eine fünfte Ferienwoche. Keinerlei Möglichkeit auf mehr Ferien für 21- bis 50-Jährige gibt es in den drei GAV Commerce de détail Delémont, Detailhandel Basel-Stadt sowie Handelsreisende Kanton Zürich. Insgesamt besser wird die Situation in der GAV-Auswahl für alle Arbeitnehmenden ab 50 Jahren: Elf Vertragswerke garantieren dann mindestens fünf Wochen.
Das Spitzenfeld: Fünf Wochen Ferien für gesamtes Personal
Positiv fallen in Bezug auf die Ferien die GAV Coop und Migros sowie diejenigen von Valora, Fox Town Kanton Tessin und der Migros-Tochter Globus-Gruppe auf. Ohne Ausnahme werden der ganzen Belegschaft mindestens fünf Wochen Ferien pro Jahr bzw. ab Alter 50 sechs Wochen gewährt. In der Alterskategorie 60 und mehr zeigen sich die zwei Branchenleader im Schweizer Detailhandel mit sieben Wochen am grosszügigsten, wobei Coop gar acht Wochen ab 63 Jahren vertraglich verankert hat. Dies ist erfreulich. Allerdings hat sich die Arbeitswelt in den letzten 20 Jahren nicht nur für einen Teil der Erwerbstätigen oder eine bestimmte Branche verändert. Es wird von allen Beschäftigten mehr abverlangt, die Arbeitsbelastung hat generell zugenommen. Deshalb kämpft Travail.Suisse für ein mehr an Ferien zugunsten aller Arbeitnehmenden. 

Eva Linder, Kampagnenverantwortliche, Travail.Suisse

Mehr Infos zur Initiative unter www.6wochen.ch oder www.travailsuisse.ch 
Travail.Suisse, Hopfenweg 21, 3001 Bern, Tel. 031 370 21 11, info@travailsuisse.ch, www.travailsuisse.ch
� Beschäftigungsstatistik BESTA des Bundesamtes für Statistik (BfS): Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilungen, saisonbereinigte Werte.





